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Landkreistag BW  
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Abteilung Straßenverkehr, Straßeninfra-

struktur 

Name: Markus Feigel 

Telefon: +49 711 89686-2204 

E-Mail: Markus.Feigel@vm.bwl.de 

Geschäftszeichen: VM2-3964-3/3/3 

(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 13.08.2025 

Verkehrshindernisse auf Radverkehrsflächen  

Im Schreiben „Mehr Sicherheit und Leichtigkeit für den Radverkehr durch den richtigen Einsatz 

von Sperrpfosten und anderen Verkehrseinrichtungen“ vom 04.08.2025, Az.: VM4-3851-9/11 (s. 

Anlage) regelt die oberste Straßenverkehrsbehörde den richtigen Umgang mit Verkehrseinrich-

tungen, wie Sperrpfosten auf Radverkehrsflächen. 

Diesbezüglich werden ergänzende straßenbauliche Hinweise für Radverkehrsflächen in der 

Baulast des Bundes und des Landes bekanntgegeben: 

 Neben den Anforderungen von Einsatzkräften nach Nr. 8 sind auch straßenbetriebliche 
Aspekte im Zuge einer Beteiligung des Straßenbaulastträgers in die Überlegungen der 

verkehrsrechtlichen Anordnungen von Verkehrseinrichtungen auf Radverkehrsflächen 
einzubeziehen.  

 Bei Sperrpfosten ist darauf zu achten, dass ausschließlich das Bild des Zeichen 600-60 

entsprechend der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 
(VwV-StVO) Teil 5: Verkehrseinrichtungen nach Anlage 4 beschafft und aufgebaut wird.  

 Zur Vermeidung von Radunfällen soll der Abstand der keilförmigen Fahrbahnmarkie-

rung nach Nr. 6 zum Sperrpfosten mindestens 30 cm betragen. 
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Die Regierungspräsidien werden gebeten, dieses Schreiben mit Anlage an die unteren Verwal-

tungsbehörden (Straßenbau) weiterzuleiten. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung wird 
den Stadt- und Landkreisen sowie den kommunalen Baulastträgern empfohlen, analog zu ver-

fahren. 

Dieses Schreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Würt-

temberg“ (LisRe-StB-BW) im Intra- und Internetangebot des Ministeriums für Verkehr im Sach-
gebiet 07.2 Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung – Technische Fragen der StVO 

eingestellt. 

gez. Benjamin Haufe 
Ministerialrat, 

Ministerium für Verkehr 

Anlage 

Schreiben des VM vom 04.08.2025 
 


